
Art.-Nr. 59040002 HEFT 1

EN TSCHEIDUNGEN DES BUNDESGERICHTSHOFES
HERAUSGEGEBEN VON DEN MITGLIEDERN DES 

BUNDESGERICHTSHOFES UND DER BUNDESANWALTSCHAFT

ENTSCHEIDUNGEN. 

DES BUNDESGERICHTSHOFES 

IN ZIVILSACHEN

B G H Z

211. BAND 

2017

Cari Heymanns Verlag



Nr.
INHALT

Seite

I .
14. VI. 16 
X X  R 29/15

2.
15. VI. 16 
XII ZB 419/15

3.
29. VI. 16 
IV ZR 474/15

4.
29. VI, 16 
VII ZB 4/15

5.
6. VII. 16 
IV ZR 44/15

a) Einc Patentverletzung mit àquivalenten Mitteln ist in der 
Regel zu verneinen, wenn die Bcschreibung mehrere Môg- 
lichkciten offenbart, wie eine bestimmte tcchnische W irkung 
crzielt werden kann, jedoch nur eine dieser Môglichkeiten in 
den Patentanspruçh aufgenommen worden ist.
b) Für die A nw endbarkeit dieses Grundsatzes reicht es nicht
aus, dass sich eine vom Patent beanspruchte Ausführungsform 
aufgrund von Angaben in der Beschreibung oder aus sonsti- 
gen Gründen als spezieller Anwendungsfall eines allgemeine- 
ren Lôsungsprinzips darstellt und der Fachmann aufgrund 
dieser Erkcnntnis in der Lage war, weitere tliesém  Lôsungs- 
prinzip entsprechende Ausführungsformen aufzufinden. 
(»Pemetrexed«)................................. .......... ...................................... 1

a) Auçh bei der »negativen« K indeswohlprüfung nach 
§ 1626a Abs. 2 Satz 1 BGB ist vorrangiger Maftstab für die 
Entscheidung das Kindeswohl. Notw endig ist die umfas- 
sende Abwàgung aller für und gegen die gemeinsame Sorge 
sprechenden Umstande. D afür gelten die zur Aufhebung der 
gemeinsamen elterlichen Sorge nach § 1671 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
BGB entwickelten Grundsàtze.
b) Erst wenn sich nach erschôpfender Sachaufklàrung nicht 
fcststcllcn lâsst, dass die gemeinsame Sorge dem Kindeswohl 
widerspricht, ergibt sich aus der negativen Formulierung der 
K indeswohlprüfung die (objektive) Feststellungslast dahin, 
dass im Zweifelsfall die Übertragung der elterlichen Sorge auf 
die Eltern gemeinsam auszusprechen ist.
c) Gründe, die der gemeinsamen elterlichen Sorge im Sin- 
ne von § 1626a Abs. 2 Satz 2 BGB entgegenstehen kônnen, 
sind bereits dann gegeben, wenn sich aus den dem Gericht 
dargelegten oder sonst ersichtlichen konkreten tatsâchlichen 
A nhaltspunkten die M oglichkeit ergibt, dass die gemeinsa
me elterliche Sorge nicht m it dem Kindeswohl vereinbar ist. 
Unbeachtlich sind dagegen Umstande, die keinen Bezug zum 
konkreten Fall oder dem Wohl des Kindes aufweisen.
d) Z ur persônlichen A nhôrung des Kindes im Sorgerechts-
verfahren........................... ................................... ..............................  22

Behàlt sich der Erblasser bei der Schenkung eines G rund- 
stücks ein W ohnungsrecht an diesem oder Teilen daran vor, so 
kann hierdurch in Ausnahmefâllen (hier verneint) der Beginn 
des Fristlaufs gem. § 2325 Abs. 3 BGB gehindert sein.............  38

Nachtarbeitszuschlage sind, soweit sie dem Schuldner von sei- 
nem Arbeitgeber steuerfrei im Sinne von § 3b EStG gewâhrt 
werden, als Erschwerniszulagen im Sinne von § 850a Nr. 3 
ZPO  unpfandbar......................... .....................................................  46

Die Regelung über die Hcrabsctzung des Krankcntagcgcldes 
und des Versicherungsbeitrages in § 4 Abs. 4 der Musterbedin- 
gungen für die Krankentagegeldversicherung 2009 ist wegen 
Intransparenz unwirksam................................................................ 51.
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